
ARMIN BOYENS 

DAS STUTTGARTER SCHULDBEKENNTNIS VOM 19. OKTOBER 1945 -

ENTSTEHUNG UND BEDEUTUNG 

Am 18. Oktober 1970, 25 Jahre nach dem Ereignis vom Oktober 1945, fand im 
deutschen Fernsehen eine Diskussion über die Stuttgarter Erklärung statt, an der 
auch Bundespräsident Gustav Heinemann teilnahm. Er war 1945 eines der drei 
Laienmitglieder des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und gehört zu 
den Unterzeichnern des sogenannten „Schuldbekenntnisses". Gegen seinen Wort
laut und gegen das Faktum selbst richteten rechtsradikale Kreise in der Bundes
republik zwei Wochen später unter Bezug auf diese Fernsehdiskussion einen hefti
gen Angriff. 

Besonders geschah das in dem Referat, das bei der Gründung der „Aktion Wider
stand" am 31. Oktober 1970 in Würzburg W. Petersmann1 hielt. Sein Angriff 
stützte sich auf zwei Behauptungen: Einmal, das Schuldbekenntnis sei seinen Be-
kennern, d. h. dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), vom Welt
kirchenrat aufgedrängt worden2. Zum anderen, das Schuldbekenntnis des Rates 
der EKD sei ein „politisches Bekenntnis" der Kollektivschuld des deutschen Vol
kes. Die Anklage gipfelte in der These, das Schuldbekenntnis „erzeugte den Schuld-
masochismus . . . Er ist die Grundlage für das sühnende Verzichtsdenken, das sich 
politisch bis heute und gerade heute auswirkt." Gegen die Tendenz, die Stutt
garter Erklärung „hochzujubeln", rief Petersmann zu energischem Widerstand 
auf. 

Angesichts dieser Polemik sei zunächst der Wortlaut der Stuttgarter Erklärung 
wiedergegeben. Danach soll anhand von Dokumenten untersucht werden, wie es 
zu dem Bekenntnis kam und wie seine Verfasser es gemeint haben. 

Die Erklärung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland gegenüber 
den Vertretern des Ökumenischen Rates der Kirchen3 lautet: 

„Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland begrüßt bei seiner Sitzung 
am 18. und 19. Oktober 1945 in Stuttgart Vertreter des Ökumenischen Rates der 
Kirchen. Wir sind für diesen Besuch um so dankbarer, als wir uns mit unserem 
Volk nicht nur in einer großen Gemeinschaft der Leiden wissen, sondern auch in 
einer Solidarität der Schuld. Mit großem Schmerz sagen wir: Durch uns ist unend-

1 Professor Dr. theol. Werner Petersmann, ehemaliger „Deutscher Christ", Pfarrer i.R., 
war u .a . Spitzenkandidat der NPD im. niedersächsischen Bundestagswahlkampf. 

2 Vgl. Evangelischer Pressedienst (Epd) Dokumentation Nr. 50/1970, S. 4 1 : „Nun stimmt 
es schon gar nicht, daß dies deutsche kirchliche Schuldbekenntnis des Rates ein spontaner 
Ausdruck war, aus eigener Initiative. Vielmehr drängten die Vertreter des Weltkirchenrates 
darauf, als Bedingung ihrer ökumenischen Hilfe." Daselbst auch die folgenden Zitate. 

3 Siehe Kirchliches Jahrbuch (KJB) 1945/48, hrsg. von Joachim Beckmann, Gütersloh 
1950, S. 26. 



Das Stuttgarter Schuldbekenntnis 375 

liches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Was wir unseren 

Gemeinden oft bezeugt haben, das sprechen wir jetzt im Namen der ganzen Kirche 

aus: Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist 

gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregiment seinen furchtbaren Aus

druck gefunden hat ; aber wir klagen uns an, daß wir nicht mutiger bekannt, nicht 

treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. 

Nun soll in unseren Kirchen ein neuer Anfang gemacht werden. Gegründet auf 

die Heilige Schrift, mi t ganzem Ernst ausgerichtet auf den alleinigen Herrn der 

Kirche, gehen sie daran, sich von glaubensfremden Einflüssen zu reinigen und sich 

selber zu ordnen. Wir hoffen zu dem Gott der Gnade und Barmherzigkeit, daß Er 

unsere Kirchen als Sein Werkzeug brauchen und ihnen Vollmacht geben wird, 

Sein Wort zu verkündigen und Seinem Willen Gehorsam zu schaffen bei uns selbst 

und bei unserem ganzen Volk. 

Daß wir uns bei diesem neuen Anfang mit den anderen Kirchen der ökumeni

schen Gemeinschaft herzlich verbunden wissen dürfen, erfüllt uns mit tiefer Freude. 

Wir hoffen zu Gott, daß durch den gemeinsamen Dienst der Kirchen, dem Geist 

der Gewalt4 und der Vergeltung, der heute von neuem mächtig werden will, in 

aller Welt gesteuert werde und der Geist des Friedens und der Liebe zur Herr

schaft komme, in dem allein die gequälte Menschheit Genesung finden kann. 

So bitten wir in einer Stunde, in der die ganze Welt einen neuen Anfang 

braucht: Veni creator Spiritus! 

Stuttgart, den 19. Oktober 1945 

gez. Landesbischof D . W u r m 

Landesbischof D. Meiser 

Bischof D. Dr. Dibelius 

Superintendent Hahn 

Pastor Asmussen D. D . 

Pastor Niemöller D . D . 

Landesoberkirchenrat Dr. Lilje 

Superintendent Held 

Pastor Lic. Niesei 

Dr. Dr. Heinemann." 

Die Entstehung des Stuttgarter Schuldbekenntnisses 

I m Dezember 1942 schrieb Hans Asmussen5 aus Berlin an W. A. Visser't Hooft, 

Generalsekretär des im Aufbau begriffenen Ökumenischen Rates der Kirchen 

(ÖRK) in Genf, einen Brief, der diesem durch Kurier überbracht wurde. Darin 

hieß es: „. . . Wir können es uns nicht anders vorstellen, als daß Sie uns mit unse

rem Volke zusammen sehen und daß das Urteil, welches Sie von unserem Volke 

haben, auch immer zugleich uns trifft. Wir wollen es auch gar nicht anders haben, 

obschon uns nicht unbewußt ist, daß das eine Belastung unserer Bruderschaft 

4 Es muß richtig „Gewalt" und nicht „Macht" heißen. Siehe Anmerkung 82. 
5 Pfarrer Dr. theol. Hans Asmussen, Mitglied des Reichsbruderrates der Bekennenden 

Kirche (BK.) und des Bruderrates der BK in der altpreußischen Union. 
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bedeutet . . . . Wie gut ist es doch, daß ich Ihnen gegenüber so etwas aussprechen 

darf I Ich m u ß ja nicht fürchten, daß Sie Schuldbekenntnisse des Bruders so miß

verstehen, wie man sie im politischen Raum mißversteht."6 Der Brief fuhr fort: 

„Es gehört zu den eindrücklichsten Erfahrungen der letzten Jahre, daß ein großes 

Unheil geschieht, wenn die Frage nach der Schuld der Propaganda überlassen 

bleibt. Denn die Propaganda ist darauf angewiesen, den Alleinschuldigen zu finden. 

Damit aber häuft sie das Unrecht und sät eine furchtbare Drachensaat, die eines 

Tages aufgeht." Darum war es für H. Asmussen „ein unbedingtes Erfordernis der 

Zukunft . . ., daß die Christen die Frage nach der Schuld so viel wie möglich der 

Welt entziehen, u m sie mi t Gott und vor Gott zu regeln". Die Legitimation der 

Kirche zu einer solchen Behandlung der Schuldfrage erblickte Asmussen nicht in 

irgendeinem politischen Mandat, sondern in dem „priesterlichen Amt" der Kirche: 

„. . . wenn die Priester Gottes aus allen Ländern eines Tages wieder zusammen 

werden beten und reden können, dann werden und sollen sich in ihnen die Schul

den derer begegnen, denen sie als Priester gesetzt sind. Sie werden tun , was ihres 

Amtes ist und werden damit der Welt Heil bringen, wenn sie mit allen Schulden 

gemeinsam vor Gott t reten."7 

Visser't Hooft Heß diesen Brief in dem kleinen Kreis der Mitarbeiter seines Stabes 

und bei einigen Freunden zirkulieren. Zu den Freunden gehörte auch Karl Barth. 

Die Antwort eines der deutschen Mitarbeiter Visser't Hoofts ist erhalten. Anfang 

Januar 1943 schrieb Adolf Freudenberg8 an H. Asmussen einen Brief, der wieder 

durch Kurier nach Berlin gebracht wurde. Darin begrüßte er Asmussens Schrei

ben und die dadurch „gebotene Möglichkeit, wieder ins Gespräch zu kommen". 

I m großen und ganzen bejahte er die von Asmussen vorgebrachten Gedanken

gänge. An einigen Punkten hatte er Korrekturen anzubringen, vor allem aber 

betonte er in sehr nüchterner Sprache die Verantwortung der deutschen Kirche 

gegenüber dem deutschen Volk: „Die Schuldfrage sollte allerdings der internatio

nalen politischen Arena entzogen werden. Das kann aber nur geschehen, wenn 

wir selbst bei uns abrechnen und zwar radikal. . . . Ihr Satz, wir sollten die Frage 

nach der Schuld soviel wie möglich der Welt entziehen, u m sie mit Gott und vor 

Gott zu regeln, ist wohl nicht so gemeint, daß wir als Kirche in Deutschland nicht 

deutlich von diesen Dingen zu unserem Volk reden sollten." 

Mit diesen beiden Briefen war die Erörterung der Schuldfrage eröffnet. Auch 

aus anderen Ländern sollten sich bald Stimmen melden und das begonnene Ge

spräch damit zu einer ökumenischen Erörterung ausweiten. Zunächst aber soll 

gefragt werden, ob es einen Grund dafür gibt, daß das Gespräch über die Schuld

frage gerade Ende 1942 begonnen hat. 

6 Archiv des Ökumenischen Rates der Kirchen in Genf (AÖR), Box 284(43), Akte: Stutt
gart Declaration, Hans Asmussen an Visser't Hooft, Brief vom 13. 12. 1942. 

7 Ebenda. 
8 Pfarrer Dr. Adolf Freudenberg, Legationsrat a.D., Theologiestudium 1935-39, 1939-47 

Sekretär des Ökumenischen Komitees für Flüchtlingsdienst in Genf beim ÖRK. Der Brief 
in: AÖR, Box 284(43), Akte: Stuttgart Declaration, A. Freudenberg an H. Asmussen, 11 .1 .43 . 
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Schuldfrage und Judendeportation 

In dem erwähnten Brief A. Freudenbergs, der, wie es die damaligen Zeit

umstände erforderten, vorsichtig formuliert werden mußte , u m niemanden zu 

gefährden, steht ein Satz, der eine Antwort auf diese Frage ermöglicht. Dort heißt 

es: „Seit 3 Jahren ist es mein Amt, mich mit einer besonders qualifizierten und für 

das Gesamtbild typischen Schuld unseres Volkes zu beschäftigen und als Diener 

der Kirche den Opfern dieser Schuld beizustehen. Ich empfinde die Riesenlast 

tagtäglich." A. Freudenbergs Aufgabe als Sekretär des ökumenischen Komitees 

für Flüchtlingsdienst bestand seit Kriegsausbruch 1939 fast ausschließlich darin, 

Wege und Mittel zu finden, u m jüdischen Flüchtlingen zu helfen. Seine Arbeit 

reichte von der Bereitstellung finanzieller Unterstützung über Lebensmittel- und 

Kleiderhilfe bis zur Beschaffung von Ausreise-, Durchreise- und Einreisevisa sowie 

Schiffskarten für die jüdischen Verfolgten. I m Sommer 1942 gelangten aus den 

Interniertenlagern in Südfrankreich erschütternde Nachrichten nach Genf. Frank

reich lieferte die in das unbesetzte Gebiet geflüchteten jüdischen Ausländer an 

Deutschland aus,um seine eigenen jüdischen Bürger zu retten. Die Deportationszüge 

begannen nach dem Osten zu rollen. Am 25. September 1942 berichtete A. Freuden

berg den in Genf versammelten Mitgliedern des Vorläufigen Ausschusses des ÖRK: 

„Nach verschiedenen glaubwürdigen Berichten heißt Deportation in vielen Fällen 

Vernichtung. "9 A. Freudenberg stand auch in regem Nachrichten- und Meinungs

austausch mi t Dr . Gerhard Riegner, dem Generalsekretär des Jüdischen Welt

kongresses, dessen Büro sich ebenfalls in Genf befand10. Von ihm erhielt er weitere 

Nachrichten über die „Endlösung". Nach der deutschen Besetzung des bisher un

besetzten Teils von Frankreich am 11. 11. 1942 faßte A. Freudenberg die ihm 

zugegangenen Informationen in einem Vermerk zusammen. Darin heißt es u. a.: 

„Folgende Tatsachen dürften feststehen: Es besteht ein formeller Befehl Hitlers 

vom Juni oder Juli 1942, daß die in Deutschland und den von Deutschland kontrol

lierten Gebieten lebenden Juden bis Ende des Jahres ausgerottet sein müßten. Die 

Nachricht stammt aus drei voneinander unabhängigen deutschen Quellen und 

einer aus Schweden gegebenen Notiz der United Press, Hitler habe Ende Septem

ber den Befehl in Erinnerung gebracht . . . Es wird bestätigt, daß die seit Anfang 

August aus Belgien, Holland und Frankreich nach dem Osten rollenden Transport

züge bei der Ankunft zu einem großen Teil Leichen enthielten."1 1 

I n diese vor allem für die deutschen Mitarbeiter im Stabe des ÖRK höchst be

drückende Situation traf der Brief H. Asmussens, der etwas zur Schuldfrage zu 

sagen wagte. Diese Tatsache allein, ganz abgesehen von dem Inhalt des Briefes 

selber, wurde in Genf als befreiend empfunden. Wenn auch aus dem Brief H. As-

9 A. Freudenberg, Hrsg., Rettet sie doch!, Zürich 1969, S. 225. 
10 Ebenda, S. 26. 
1 1 AÖR, Interchurch Aid B2, Korrespondenz Riegner-Freudenberg. 
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mussens nicht ohne weiteres zu entnehmen war, daß er auch die ganz konkrete 

Schuld des deutschen Volkes gegenüber den deportierten Juden meinte, so gibt es 

andere Belege dafür, daß er über die Judenvernichtung unterrichtet war und bei 

seiner Behandlung der Schuldfrage diese „typische Schuld" des deutschen Volkes 

an den Juden deutlich vor Augen gehabt hat. H. Asmussen schrieb im übrigen 

seinen Brief nicht als isoliert stehender einzelner, sondern als Glied der Bekennen

den Kirche in Deutschland und damit als einer, der aus dem Gedankenaustausch 

mit anderen heraus dachte und handelte. Wie sah dieses Gespräch innerhalb der 

BK in Deutschland aus? 

Die innerdeutsche Erörterung der Schuldfrage 

Zu den Gesprächspartnern H. Asmussens gehörte Dietrich Bonhoeffer. In seiner 

Ethik hatte Bonhoeffer im September 1940 zur Schuldfrage12 folgende Sätze nieder

geschrieben: „[Die Kirche] ist schuldig geworden am Leben der schwächsten und 

wehrlosesten Brüder Jesu Christi. Die Kirche bekennt, die willkürliche Anwendung 

brutaler Gewalt, das leibliche und seelische Leiden unzähliger Unschuldiger, 

Unterdrückung, Haß und Mord gesehen zu haben, ohne ihre Stimme für sie zu 

erheben, ohne Wege gefunden zu haben, ihnen zu Hilfe zu eilen . . ."13 Darüber, 

wer mit den „schwächsten und wehrlosesten Brüdern Jesu Christi" gemeint war, 

konnte kein Zweifel bestehen. Als im September 1941 die Verordnung über das 

Tragen des Gelben Sterns für alle Juden bekanntgegeben worden war und kurz 

darauf, Anfang Oktober, die ersten jüdischen Familien in Berlin von der Räumung 

ihrer Wohnung benachrichtigt und Mitte Oktober zur Deportation nach Polen 

abgeholt wurden, sammelte Dietrich Bonhoeffer alle erreichbaren Fakten, u m 

einen Bericht14 zusammenzustellen. Mit diesem Bericht, den er über die „Abwehr" 

an oppositionelle Militärs weiterleitete, wollte er diese veranlassen, entweder zu 

intervenieren oder aber ihre Umsturzvorbereitungen zu beschleunigen15. 

Bei der Zusammenstellung des Berichtes half ihm Friedrich Justus Pereis, Justi

tiar der Bekennenden Kirche in Preußen. Daß die Tatsachen dieses Berichtes auch 

anderen Gliedern in der Bekennenden Kirche bekannt wurden, dafür gibt es zahl

reiche Belege. So beschäftigt sich die von Frau Gertrud Staewen in Dahlem, Glied 

der Bekennenden Kirche, durch Kurier mit A. Freudenberg in Genf unterhaltene 

Korrespondenz16 mit der Beschaffung von Lebensmitteln, Geld, Kleidung und auch 

der Unterbringung, besser dem Untertauchen in die Illegalität von verfolgten 

1 2 Vgl. E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer, München 1967, 1. Aufl. (im folgenden zit. als DB), 
S. 806. 

1 3 Dietrich Bonhoeffer, Ethik, hrsg. von E. Bethge, München 1953, S. 50. 
14 Text in den Gesammelten Schriften (GS) D. Bonhoeffers, München 1959, hrsg. von 

E. Bethge, Bd II, S. 640 ff. 
15 DB, S. 836f. 
16 AÖR, Interchurch Aid B2. 
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christlichen Nichtariern. Die Namen von Verschleppten wurden in verschlüsselter 

Form weitergegeben und man bemühte sich, Nachforschungen nach ihrem Ver

bleib anzustellen, u m Licht in das Dunkel zu bringen, das diese grausigen Vor

gänge umgab. Anfang Februar 1943 sprach der evangelische Bischof Th. W u r m 

von Württemberg in einem Brief an den Reichsstatthalter von Württemberg deut

lich aus, was die Wissenden bedrückte und forderte Rückkehr zu rechtsstaatlichem 

Handeln: „Auch mit all den Maßnahmen, durch die Menschen anderer Völker 

oder Rassen ohne Urteilsspruch eines zivilen oder militärischen Gerichts lediglich 

wegen ihrer Volks- und Rassenzugehörigkeit zu Tode gebracht werden, müßte 

Schluß gemacht werden. Solche Maßnahmen sind im steigenden Maße durch Ur

lauber bekannt geworden und bedrücken alle christlichen Volksgenossen, weil sie 

dem Gebot Gottes genauso wie die Maßnahmen zur Beseitigung der Geistes

kranken direkt widersprechen und sich an unserem Volke furchtbar rächen könn

ten. "17 In einem Brief an den Minister für die kirchlichen Angelegenheiten vom 

12. März 1943 wurde Bischof W u r m noch deutlicher und sprach nun ausdrücklich 

von Schuld: „Bei dem gegenwärtigen schweren Erleben erhebt sich unwillkürlich 

in vielen Gemütern die Frage, ob unser Volk nicht eine Schuld auf sich geladen 

hat dadurch, daß Menschen ohne den Spruch eines zivilen oder militärischen 

Gerichts ihrer Heimat, ihres Berufs, ihres Lebens beraubt worden sind."18 Diese 

Briefe wurden an höchster Stelle bekannt19. 

Eine Antwort aber wurde Bischof W u r m nicht zuteil. So wandte er sich im 

Sommer 1943 an seine Pfarrer in Württemberg. Er schrieb: „Es [unser deutsches 

Volk] hat auch große Schuld auf sich geladen durch die Art, wie der Kampf gegen 

Angehörige anderer Rassen und Völker vor dem Krieg und im Krieg geführt 

worden ist." W u r m Heß keinen Zweifel daran, daß solches T u n Folgen haben 

müßte . Sein Brief fuhr fort: „Und wenn wir's nicht gebilligt haben, so haben wir 

doch oft geschwiegen, wo wir hätten reden sollen! So empfinden heute weite 

Kreise, besonders aber die Christen in unserem Volk, und wir wollen sie in dieser 

Hinsicht nicht beruhigen, sondern sagen: Ihr habt recht mit solchem Empfinden, 

und wir beugen uns mit euch unter diese Schuld."20 

17 Kirchliches Jahrbuch (KJB) 1933/44, S. 432. 
18 Ebenda, S. 433. 
19 Im Pol. Archiv des AA befindet sich unter Inland I-D in der Akte Deutschland Kirche 2/3 

ein Vorgang „Landesbischof Wurm/Stut tgar t" mit Überwachungsberichten des RSHA aus 
der Zeit von 1942-44. Darin ist in Abschrift der Brief Wurms an den Reichsstatthalter vom 
8. 2. 43 enthalten. In einer Aufzeichnung des Referenten SS-UStufü Kolrep vom AA vom 
21. 3. 44 heißt es dazu: „Vor einigen Tagen teilte mir der Sachbearbeiter der Parteikanzlei, 
Parteigenosse Dr. Birk, mündlich hierzu folgendes mi t : Vor etwa einem Jahr habe beim 
Führer eine Besprechung stattgefunden, an der Dr. Goebbels, Botschafter Hewel und Staats
sekretär Klopfer teilgenommen haben. Bei dieser Besprechung kam das Gespräch auf den 
Landesbischof Wurm, der Dr. Goebbels den bekannten ,Offenen Brief übersandt hatte . . . " 
Der Text dieses offenen Briefes befindet sich ebenfalls im KJB 1933/44, S. 430ff. 

20 KJB 1933/44, S. 438. W u r m wiederholte diese Sätze wortwörtlich in seinem Schreiben 
an alle Mitarbeiter im kirchlichen Einigungswerk, d. h. an Pfarrer und Laien in allen deut
schen Landeskirchen, vom 1. Oktober 1943, vgl. KJB 1933/44, S. 451. 
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Diese Sätze Bischof Wurms mögen in Verbindung mit einem anderen Schrift

stück gesehen werden, das zu Ostern 1943 Landesbischof D. Meiser, dem Leiter 

der evangelisch-lutherischen Landeskirche Bayerns in München übergeben wurde. 

Das Schreiben, das Bischof Meiser von zwei Laien überbracht wurde, beginnt mit 

dem Satz: „Als Christen können wir es nicht länger ertragen, daß die Kirche in 

Deutschland zu den Judenverfolgungen schweigt." Es schließt mit den Worten: 

„Darum treibt uns neben dem Mitleid für die Verfolgten die Angst, das Predigt

amt unserer Kirche könne durch sein Schweigen sein Dasein sichern wollen u m 

den Preis, daß es dafür seine Vollmacht und Glaubwürdigkeit zu binden und zu 

lösen verliert. Und damit wäre alles verloren - mit der Kirche wäre auch unser 

Volk verloren." 21 Von Bischof Meiser, der auf diesen offenen Brief hin nicht reagie

ren wollte, weil die Überbringer nicht bereit waren, ihre Eingabe mit ihrem Namen 

zu unterzeichnen, gelangte das Schreiben auch an Bischof Wurm, „der sich gerade 

in diesen Tagen gegen einen in antisemitischer Absicht unternommenen Angriff 

zu wehren hatte"2 2 . Der offene Brief an Meiser gelangte auch in die Schweiz und 

wurde dort am 14. Juli 1943 im schweizerischen evangelischen Pressedienst ver

öffentlicht23. Bischof Wurms Sätze über die Schuldfrage wurden wiederum auf

genommen von der Bekenntnissynode der altpreußischen Union, die am 16./17. Ok

tober 1943 in Breslau zusammentrat. Diese Synode gab eine Auslegung des fünften 

Gebots als Handreichung für die Pfarrer und Ältesten der BK heraus, in der fol

gende Sätze standen: „Gott hat die Obrigkeit . . . als Dienerin der Gerechtigkeit 

eingesetzt. . . . Begriffe wie ,Ausmerzen', Liquidieren' und ,unwertes Leben' 

kennt die göttliche Ordnung nicht. Vernichtung von Menschen, lediglich weil 

sie . . . einer anderen Rasse angehören, ist keine Führung des Schwertes, das der 

Obrigkeit von Gott gegeben ist. . . . das Leben aller Menschen gehört Gott allein. 

Es ist ihm heilig, auch das Leben des Volkes Israel . . . ."24 Dieselbe Bekenntnis

synode erließ auch ein Wort an die Gemeinden zum Buß- und Bettag 1943, das 

in Fortführung der Auslegung des fünften Gebotes den Christen Deutschlands 

zurief: „Wehe uns und unserem Volk, wenn . . . es für berechtigt gilt, Menschen 

zu töten, weil sie einer anderen Rasse angehören", und dann seine Hörer auf

forderte: „Laßt uns bußfertig bekennen: Wir Christen sind mitschuldig an der 

Mißachtung und Verkehrung der heiligen Gebote. Wir haben oft geschwiegen, 

wir sind zu wenig, zu zaghaft oder garnicht dafür eingetreten, daß die heiligen 

Gebote Gottes unbedingt gelten. Darum wollen wir Gott u m Vergebung bitten 

für alle unsere Mitschuld."25 Allen diesen Stellungnahmen zur Schuldfrage, wie 

sie in der innerdeutschen Erörterung abgegeben wurden, ist eines gemeinsam: 

2 1 Das Zitat bei dem Verfasser des Briefes, Pfarrer Hermann Diem, Wider das Schweigen 
der Kirche zur Judenverfolgung, in Sine vi sed verbo, Gesammelte Aufsätze, München 1965, 
S. 108. 

22 Ebenda, vgl. Nachwort S. 273. -
2 3 Schweizerischer Epd Nr. 28, 1943, Bl. 5. 
2 4 KJB 1933/44, S. 400ff. 
25 Ebenda. S. 403 ff. 
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Sie kommen auf die Schuldfrage zu sprechen im Zusammenhang mit der Ver

folgung der Juden. Und alle Stellungnahmen machen deutlich, daß das Stuttgarter 

Schuldbekenntnis von 1945 auf eine längere Vorgeschichte zurückbücken kann. 

Darum brauchte auch ein Schuldbekenntnis den Vertretern des Rates der EKD 

vom Ökumenischen Rat der Kirchen nicht „aufgedrängt" zu werden. Die meisten 

Ratsmitglieder hatten es schon 1943 ausgesprochen. Wenn sie ihre Überzeugung 

von 1943 im Jahre 1945 wiederholten, so sprachen sie wohlüberlegt und aus einer 

langen gedanklichen und existenziellen Vorbereitung heraus. Auch die Mitglieder 

der Delegation des Ökumenischen Rates der Kirchen kamen nicht als Fremde nach 

Stuttgart, die nichts von dem wußten, was während des Krieges in den Köpfen 

und Herzen der Männer, denen sie dort begegneten, vorgegangen war. Durch 

Kuriere war so manches Schriftstück aus der Arbeit der BK nach Genf gelangt 

und von dort aus an die Mitgliedskirchen des ÖRK in den angelsächsischen und 

neutralen Ländern weitergeleitet worden. Über die Fronten hinweg hatte so ein 

ständiger Gedankenaustausch stattgefunden. Wie sahen Fragestellung und Ant

worten in dieser außerdeutschen, ökumenischen Erörterung der Schuldfrage aus? 

Die außerdeutsche Diskussion 

I m Mai 1943 versandte W. A. Visser't Hooft ein von ihm verfaßtes vertrauliches 

Rundschreiben an die Mitglieder des Vorläufigen Ausschusses des ÖRK. Es t rug 

den Titel „The Post-War task of the World Council of Churches"26. Darin ver

suchte er, eine Vorausschau auf die Zeit nach dem Kriege, insbesondere auf die 

Lage der entwurzelten, heimatvertriebenen Massen und der Kirchen der ökumeni

schen Bewegung innerhalb dieser Situation zu geben. Nüchtern stellte er fest: 

„It is therefore likely that at the end of this war the spiritual and moral chaos 

will be even worse than the material one."2 7 Er zählte verschiedene Gefahren auf, 

die dem ÖRK aus diesem Chaos heraus drohen würden. Eine Gefahr verdient in 

diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben zu werden. „There is the danger 

that consciously or unconsciously attempts will be made to use the World Council 

for political purposes so that it would not speak for the whole Church and in the 

name of the Lord of the nations, but for such churches as confuse their human 

ideals with the plan of God."28 Mißbrauch des ÖRK und seiner Erklärungen für 

politische Zwecke — dieser Gefahr war sich der Generalsekretär durchaus bewußt. 

Das hinderte ihn jedoch nicht, unter den „Nachkriegsaufgaben" des ÖRK auch 

solche Aufgaben zu nennen, die notwendigerweise den Rereich der Politik, d.h. 

des Zusammenlebens der Völker in der Nachkriegswelt berühren mußten. An 

erster Stelle nannte er als „größte und dringendste Aufgabe" den Auftrag, nach 

26 AÖR, Box: World Council in process of formation VI. 
27 Ebenda, S. 3. 
28 Ebenda, S. 4. 
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dem Krieg „echte Versöhnung zwischen den Kirchen der kriegführenden Länder" 

zu erreichen; denn von der erfolgreichen Erledigung dieses Auftrags hing seiner 

Meinung nach nicht nur die Zukunft der ökumenischen Bewegung ab, sondern es 

mußte sich daran auch zeigen, ob diese fähig sein würde, als „eine Kraft christ

lichen Wiederaufbaus in der Nachkriegswelt zu wirken". Visser't Hooft unterstrich 

die Zukunftsbedeutung des Versöhnungsauftrags, weil er aus der Vergangenheit 

der ökumenischen Bewegung eine Lehre gezogen hat te : Das „traurige Schauspiel 

von Kirchen, die sich 10 Jahre nach Kriegsende über Recht und Unrecht ihrer 

Länder im Kriege streiten", darf sich vor den Augen der Welt nicht wiederholen29. 

I n der Tat war für die Deutschen die Stellung zur Kriegsschuldfrage noch 1931 

„das Haupthindernis der ganzen ökumenischen Bewegung in Deutschland" ge

wesen, wie Generalsuperintendent W. Zoellner im Auftrage des Deutschen Evan

gelischen Kirchenausschusses amtlich feststellen konnte30. Wenn aber diese „end

losen, quälenden und unfruchtbaren Kriegsschulderörterungen"31 sich nach dem 

Ende des Zweiten Weltkrieges nicht wiederholen sollten, was konnte und mußte 

innerhalb der ökumenischen Bewegung geschehen, u m das zu vermeiden? Visser't 

Hooft war sich darüber klar, daß die von ihm angestrebte Versöhnung nicht leicht 

zu erreichen sein würde. Die kriegführenden Völker hatten einander 1943 schon 

weitaus Schlimmeres angetan als im Ersten Weltkrieg. Massenvernichtung von 

Menschen in Konzentrationslagern und Flächenbombardierungen markierten Sta

tionen auf dem Wege der Welt in eine totale Brutalität. In einer solchen Welt 

würden sich die Kirchen der ökumenischen Bewegung nach dem Kriege wieder 

begegnen. So zu tun, als sei nichts geschehen, würde unmöglich sein, und von 

ihren Völkern, für die sie als Kirchen verantwortlich und mit denen sie nicht nu r 

durch „politische", sondern auch durch „geistliche Solidarität" verbunden seien, 

sich zu distanzieren, würde ebenso unmöglich sein. Darum, so stellte Visser't Hooft 

fest: „. . . the suffering inflicted on their peoples and the suffering inflicted by 

their peoples, the crimes and injustices committed against them and the crimes and 

injustices which they have committed, the hatred which is felt by their people 

and the hatred aroused against it, these things cannot be brushed aside as ,political' 

matters which are no concern of the churches, these things will stand between us 

unti l we have dealt with them as Christians, that is until they have been forgiven 

by God and by men. "32 

Wenn Visser't Hooft in diesem Satz des Rundschreibens zum ganz persönlichen 

„Wir" übergeht, so bezeugt das sein starkes inneres Engagement, mit dem er die 

29 Ebenda, S. 5, . . . that we may this t ime not give to the world the sorry spectacle of 
churches which continue for a decade to discuss the respective rights or wrongs of their 
countries in the war". 

30 W. Zoellner, Die ökumenische Arbeit des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses 
und die Kriegsschuldfrage, Darlegungen und Dokumente, 1931, S. 5. 

3 1 Rouse/Neill, Geschichte der ökumenischen Bewegung 1517-1948, Göttingen 1958, 
Bd 2, S. 411. 

3 2 AÖR, The post-war task of the World Council of Churches. First draft, Box: World 
Council in process. of formation VI, S. 5 (vervielfältigt). 



Das Stuttgarter Schuldbekenntnis 383 

Frage der Versöhnung behandelte. Würden auch die Kirchen bereit sein, sich so 

zu engagieren? „The great question is then whether the churches are willing and 

able to meet as churches which bear the burden of solidarity with their nations, 

but which bear that burden together as members of the one Body and before their 

common Master."33 Würden die Kirchen dazu bereit sein, dann müßten sie wissen, 

daß sie sich nicht auf der Ebene der Welt, sondern der Kirche, d. h. der Una Sancta 

begegnen würden. Und das hätte Konsequenzen. Die erste Konsequenz hieße anzu

erkennen, „that no one ,is right ' before God, that all are involved in the common 

guilt". Ein solcher Satz könnte leicht als frommer Allgemeinplatz mißverstanden 

werden. Allein für sich gesprochen genüge er nicht. Echte Versöhnung setze vor

aus, daß jede Kirche ihr eigenes Versagen und die Sünden ihres Volkes anerkennen 

würde. „The hatred which reigns in the hearts of millions of men can only be 

overcome by concrete repentance." Konkrete Buße! Zu ihr könnte es nur kommen, 

wenn die Kirchen ihre priesterliche Funktion gegenüber ihren Völkern wahrneh

men würden. „They must, as has been well said, ,take the question of guilt away 

from the world in order to solve it with God and before God'."34 So würde Ver

gebung möglich. Und die Kirchen würden in der Lage sein, gegen Selbstgerechtig

keit bei den Siegern und Selbstmitleid bei den Besiegten aufzutreten und damit 

zur Versöhnung der entzweiten Völker beizutragen. 

Visser't Hooft schloß seine Ausführungen mit Sätzen, die wie eine Vorweg

nahme der Begegnung in Stuttgart im Oktober 1945 klingen. Große und unter 

Zeitdruck stehende Konferenzen würden eine solche Versöhnung in der zu erwar

tenden Lage nicht zustande bringen. „It will take unhurried intimate conversations 

to arrive at the point at which reconciliation becomes possible. And it will, there-

fore, be necessary that several trusted and representative church leaders should 

concentrate much time and energy to this task in the first period after the war. '"35 

Die von Visser't Hooft im Mai 1943 abgefaßte Denkschrift mit dem Vermerk 

„Confidential" gelangte auf geheimen Wegen über neutrale und alliierte Kurier

post über Schweden nach Großbritannien und den USA. Die erste Reaktion auf 

sie kam, als am 8. Juli 1943 in Genf der sogenannte Vorläufige Ausschuß des ÖRK 

zusammentrat36. Gründlich ging man jeden Punkt der Denkschrift durch. Am 

ausführlichsten wurde der Abschnitt über die Versöhnung erörtert. Die Sitzungs

teilnehmer stimmten den Gedanken Visser't Hoofts weitgehend zu. Vor allem 

betonten sie, daß die Buße konkret sein und die Dinge beim Namen nennen müsse, 

3 3 Ebenda, S. 5, hier auch die folgenden Zitate. 
34 Das Zitat, auf das Visser't Hooft hier ohne Namensnennung anspielte, stammte aus 

H. Asmussens Brief vom 13. 12. 42. 
35 Ebenda, S. 6. 
36 Während des Krieges trat der Vorläufige Ausschuß nach der Besetzung Frankreichs in 

drei Sektionen zusammen. In den USA trafen sich die nordamerikanischen, in Großbritannien 
die britischen und in der Schweiz die kontinentalen Mitglieder. Zu den kontinentalen Mit
gliedern Marc Boegner und Alphons Koechlin kamen noch die Mitglieder des Genfer Stabes 
hinzu. Zum folgenden vgl. AÖR., Minutes of a Consultative meeting of Members, Secretaries 
and Collaborators of the Provisional Committee at Geneva on July 8, 1943 (vervielfältigt). 
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weil nur so eine vom Haß vergiftete Atmosphäre gereinigt werden könne. In die

sem Zusammenhang fiel dann ein Satz, der hervorgehoben zu werden verdient: 

„The key to the Situation will be largely in the victorious nations. Unfortunately 

in victorious nations the spirit of repentance is difficult to create. Here much will 

depend on whether the churches will know how to preach concretely on sin and 

grace."37 Daß die „siegreichen Nationen" die Alliierten sein würden, stand für 

die Teilnehmer dieser Sitzung des Vorläufigen Ausschusses fest. - Wie aber reagier

ten die Kirchen der Nationen, die „hauptsächlich den Schlüssel zur Situation" in 

der Hand hielten? 

Aufgrund der umständlichen und schwierigen Postverbindungen trafen Reak

tionen aus Großbritannien erst Anfang 1944 ein. Starke Kritik richtete sich gegen 

den Satz, daß vor Gott niemand gerecht sei und alle in die gemeinsame Schuld ver

strickt seien. Man lehnte ihn als „unerlaubte Vereinfachung" ab. Die Begründung 

für die Ablehnung war dabei nicht theologischer, sondern zu allererst psychologi

scher Natur. „It is no good attempting to persuade my fellow countrymen that in 

the matter of guilt and need of repentance we are in precisely the same boat as 

the Germans", schrieb ein Anglikaner38. Ebenso urteilte sein baptistischer Lands

mann. Konfessionelle Standpunkte spielten in der Beurteilung der Schuldfrage 

keine Rolle. Mit ihren Antworten bestätigten die britischen Kirchenführer nur , 

was die kontinentalen Teilnehmer an der Beratung des Vorläufigen Ausschusses 

im Juli 1943 in Genf befürchtet hat ten: „Den Geist der Buße in den siegreichen 

Ländern zu schaffen, ist schwierig." 

Diese Schwierigkeiten nahmen im Verlauf der Jahre 1944 und 1945 noch eher 

zu, als daß sie sich verringerten. Sie erreichten ihren Höhepunkt bei der Tagung 

des Vorläufigen Ausschusses des ÖRK am 26. April 1945. Zum ersten Mal seit 

Anfang 1940 konnten alle kontinentalen Mitglieder des Ausschusses an einer ge

meinsamen Sitzung mit den britischen Mitgliedern teilnehmen. Das Kriegsende 

stand nahe bevor. In dieser Situation stellte Visser't Hooft den Entwurf einer 

„Botschaft an die deutsche Kirche", die er als „message of goodwill" bezeichnete, 

zur Diskussion39. Seine deutschen Kollegen im Stabe in Genf seien davon über

zeugt, daß eine solche Botschaft des „Goodwill" zu diesem Zeitpunkt einen starken 

geistlichen Einfluß ausüben und von großer Bedeutung sein würde. Der mitge

brachte Entwurf sei von einem von ihnen verfaßt worden40. Da er aber seiner 

Meinung nach zu lang sei, nannte Visser't Hooft in Stichworten die wichtigsten 

Punkte : „The crimes committed in the name of the whole German nation, the 

murder of Jews, Russian prisoners of war, innocent hostages and the extermination 

of whole villages; the protests of certain church leaders against persecution; the 

37 Ebenda, S. 3. 
38 AÖR, Box: World Council in process of formation VI, T. Elmslie an Visser't Hooft 

Brief vom 10. 3. 44, S. 4. Das Zitat stammt von L. Hodgson. 
39 AÖR, Meeting of members of the Provisional Committee, London, April 26th, 1945, 

S. 7 (vervielfältigtes Exemplar). 
40 Von Adolf Freudenberg, Flüchtlingssekretär des ÖRK seit 1939, siehe oben, Anmerkung 8. 
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attitude of British Christians in the past being that of onlookers, not seeing the 

danger of nihilism which inevitably resulted from National Socialism and not 

supporting sufficiently those in Germany who were fighting for freedom; recogni-

tion that there was a t rue and living Church of Christ in Germany to-day and 

that there would be a communion of repentance; and mention of the tasks ahead 

in reconstructing the Church, the family and international life in Europe. "41 

Dieser Entwurf beschönigte nichts und versuchte auch nicht, „Goodwill" durch 

Verschweigen unangenehmer Wahrheiten zu erzeugen. Dennoch stieß er auf fast 

einhellige Ablehnung. Zu dem bereits erwähnten Argument, daß englische Chri

sten nicht bereit seien, zusammen mit den Deutschen von Schuld zu sprechen, 

traten die Argumente der Vertreter ehemals besetzter Gebiete und neutraler Län

der. Auch bei ihnen war die durch Erlebnisse während der deutschen Besatzungs

zeit entstandene Erbitterung und die durch jüngste Presseveröffentlichungen über 

die Konzentrationslager und die dort verübten Greuel ausgelöste Empörung zu 

stark, als daß eine solche Botschaft auf Verständnis bei der Öffentlichkeit der je-

. weiligen Länder und bei den Gemeindegliedern hätte hoffen können. Man beschloß 

einstimmig, keine derartige Botschaft, wenigstens nicht zum gegenwärtigen Zeit

punkt abzusenden. 

Mit diesem Beschluß sah sich der ÖRK vor eine schwierige Lage gestellt. Die

jenigen, die „hauptsächlich den Schlüssel zur Situation" in Händen hielten, waren 

nicht bereit, diesen Schlüssel zu benutzen. War damit der Weg zur Versöhnung 

versperrt? Nach einigen Tagen der Überlegung sandte Visser't Hooft folgendes 

„Memorandum" an A. Freudenberg nach Genf: „Not very likely that your mes-

sage or any other message like it will be sent. For on this side Situation not ripe. 

Committee members except Chichester unwilling speak now of guilt on their side 

in view of present attitude their constituency. No good forcing issue since message 

only meaningful if fully backed by leaders here. Regret personally. On other hand 

willingness for personal contacts."42 Eine nüchterne Einschätzung der Realitäten 

mußte zugeben, daß der Weg zur Versöhnung, an den man in den bisher ange

stellten Überlegungen gedacht hatte, nämlich der Weg über eine gemeinsame 

Stellungnahme der Mitgliedskirchen des ÖRK zur Schuldfrage, in der Tat ver

sperrt war. Aber gab es dann keinen anderen Weg zur Versöhnung? Der Londoner 

Beschluß des Vorläufigen Ausschusses vom 26. April 1945 enthielt den Hinweis auf 

die mögliche „Wiederherstellung von Kontakten durch persönliche Begegnungen". 

Freilich mußte man dabei mit folgender Ausgangslage rechnen: Da ein gemein

sames Wort in der Schuldfrage nicht möglich war, mußte eine Seite den Mut 

haben, das erste Wort zu sprechen. Wer diese Seite war, konnte nach den Londoner 

Verhandlungen vom April 1945 nicht zweifelhaft sein. Der erste Schritt konnte 

nur von den Vertretern der deutschen Kirche getan werden. Ob damit ein ent-

41 Wie Anmerkung 39. 
42 AÖR, General Secretariat, Akte Visser't Hooft, Memorandum- for office, London, 

April 29, 1945. 
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sprechender Schritt auf der anderen Seite ausgelöst würde, ob ein erstes Wort des 

Schuldbekenntnisses ein Echo in Gestalt eines verstehenden und ebenfalls beken

nenden Wortes zur Folge haben würde, das vorauszusagen stand in keines Men

schen Macht. Hier begann das Wagnis, das Vertrauen, hier mußte sich die Trag

fähigkeit der ökumenischen Gemeinschaft der Kirchen erweisen. Würde es zu die

sem ersten Schritt von Seiten der deutschen evangelischen Kirche kommen? 

Erste Kontakte im Sommer 1945 

Ein erster deutscher Schritt hing vor allem von zwei Faktoren ab. Einmal davon, 

daß die evangelische Kirche in Deutschland eine Führungsspitze bekam, die fähig 

und in der Lage war, für die gesamte Kirche zu sprechen. Und zum anderen davon, 

wie diese neue Führung zusammengesetzt sein würde, ob die neuen Männer die 

nötige Einsicht und den Mut zur Lösung der vor ihnen liegenden schwierigen Auf

gaben besitzen würden. 

Bei der Bildung einer handlungsfähigen Leitung der evangelischen Kirche in 

Deutschland handelte es sich u m eine innerkirchliche Angelegenheit einer Mit

gliedskirche, auf die der ÖRK von seiner Struktur her weder Einfluß nehmen 

konnte noch wollte. Wegen der schwierigen Nachkriegsverhältnisse vollzog sich 

die innerkirchliche Entwicklung in Deutschland sehr langsam. Bis zum Zusammen

treten der Kirchenführerkonferenz Ende August 1945 in Treysa und der Wahl 

des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) als eines vorläufigen 

Leitungsgremiums43, vergingen fast vier Monate. Der Stab des ÖRK beschränkte 

sich in dieser Zeit darauf, die Entwicklung in Deutschland sorgfältig zu beobachten, 

Informationen über die kirchliche und allgemeine politische Lage zu sammeln 

und Vorbereitungen für eine großzügige Hilfsaktion der Wiederaufbauabteilung 

des ÖRK zu treffen. 

Bereits im September 1942 anläßlich des Besuches von S. McCrea Cavert, dem 

Generalsekretär des Nordamerikanischen Kirchenbundes, hatten in Genf im 

Stabe des ÖRK die ersten Vorbesprechungen über Pläne für eine ökumenische 

Wiederaufbauarbeit und eine zwischenkirchliche Nothilfe in der Nachkriegszeit 

stattgefunden. Der in diesen Besprechungen entwickelte Gedanke, daß „alle Kir

chen, die helfen können, allen Kirchen, die der Hilfe bedürfen, zu Hilfe kommen 

sollten"44, wurde zum bestimmenden Grundsatz der ökumenischen Hilfsarbeit. 

Durch geheime Kuriere hatte man von 1942 an Bischof W u r m als Leiter des 

kirchlichen Einigungswerkes über die Vorbereitungen für eine ökumenische Hilfs

arbeit unterrichtet. Dieser lud daraufhin im Februar 1944 einige Mitarbeiter und 

ihm bekannte führende kirchliche Persönlichkeiten zu einer vertraulichen Be-

4 3 Zum Verlauf der Kirchenführerkonferenz vgl. Treysa 1945, Die Konferenz der evangeli
schen Kirchenführer 27 . -31 . August 1945, hrsg. von Fritz Söhlmann, Lüneburg 1946. 

4 4 Rouse/Neill, Geschichte der ökumenischen Bewegung, Göttingen 1958, Bd. 2, S. 406. 
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ratung ein, auf der beschlossen wurde, ein entsprechendes Hilfswerk der evangeli

schen Kirche vorzubereiten45. 

Aus Aufzeichnungen H. Schönfelds, des Direktors der Studienabteilung im 

ÖRK, geht hervor, daß der Gedankenaustausch zwischen dem ÖRK und der deut

schen evangelischen Kirche in dieser Frage bis zum Kriegsende nie aufgehört hat. 

Sobald nach der Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 die alliierten Besat

zungsbehörden ihre Zustimmung zur Einreise von "Vertretern des ÖRK gaben, 

brach die erste Delegation von Stabsmitgliedern aus Genf auf. Ihr gehörten 

H. Schönfeld und A. Freudenberg an. Ende Juli folgte als weiterer Verbindungs

mann des ÖRK Stewart Herman, bis 1941 amerikanischer Gesandtschaftspfarrer 

in Berlin und seit Mitte 1945 Vertreter der protestantischen Kirchen Nordamerikas 

beim ÖRK. Seine Reiseberichte ebenso wie die von H. Schönfeld und A. Freuden

berg zeigen, wie umfassend und planmäßig die Vorbereitung für ökumenische 

Hilfsaktionen und die Unterstützung des im Aufbau befindlichen evangelischen 

Hilfswerks der EKD von Seiten des ÖRK und seiner Mitgliedskirchen betrieben 

wurden. Sie zeigen auch die Haltlosigkeit der eingangs zitierten Vorwürfe W. Peters

manns gegen das Stuttgarter Schuldbekenntnis, als sei dieses vom Weltkirchenrat 

als Bedingung der ökumenischen Hilfe erpreßt worden46. 

An der Kirchenführerkonferenz in Treysa hatten als Beobachter vom ÖRK 

H. Schönfeld und Stewart Herman teilgenommen. Sie brachten Anfang Septem

ber die Nachricht mit, daß der neugebildete Rat der EKD seine erste Vollsitzung 

am 18./19. Oktober in Stuttgart abhalten werde. Sie konnten ferner berichten, daß 

der Rat überwiegend aus Männern zusammengesetzt sei, die in Opposition zum 

Nationalsozialismus und seinen Methoden gestanden und sich im Kirchenkampf 

auf seiten der Bekennenden Kirche bewährt hatten. Zugleich brachten sie Doku

mente, Entschließungen von Synoden und Briefe mit, die Zeugnis von der Haltung 

deutscher Kirchenmänner ablegten. So hatte Bischof W u r m im Juli 1945 einen 

Entwurf für „Ein Wort an die Christenheit im Ausland" fertiggestellt. Darin hieß 

es u . a. „Wir weigern uns nicht, die Schuld mitzutragen, die die führenden Männer 

in Staat und Partei auf unser Volk gehäuft haben . . . Wir entschuldigen nichts von 

den Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten, die von Parteistellen und von man

chen militärischen Kommandostellen an der Bevölkerung der besetzten Gebiete 

begangen worden sind. "47 

In etwas anderer, eher apologetischer Tonart, schrieb H. Asmussen an den Erz

bischof von Canterbury. Er sprach von der Schuld des deutschen Volkes, erwähnte 

aber zugleich auch die Schuld des Auslandes am Aufstieg Hitlers, das besser infor

miert gewesen sei über die in Deutschland begangenen Verbrechen und dennoch 

nicht rechtzeitig Hitler Widerstand entgegengesetzt habe. Vor allem wehrte er sich 

45 Aufzeichnung vom Februar 1945 im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart, D 1, Bd 111,2 
mit dem Vermerk „Strictly confidential". 

46 W. Petersmann, Referat am 31. 10. 1970, vgl. Epd Dokumentation 50/70, S. 41. 
47 KJB, 1945-48, S. 27 f. 
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gegen den Mißbrauch der Schuldfrage für propagandistische Zwecke durch den 

Rundfunk der Besatzungsmächte48. 

Wichtig vor allem aber erschien die Stellungnahme einer der ersten deutschen 

Synoden, die Ende Juli in Spandau zusammentrat. Sie erließ ein „Wort an die 

Pfarrer und Gemeinden", in dem sie von der aktiven Versündigung des National

sozialismus und der „passiven Mitschuld der Christenheit in Deutschland" sprach49. 

Auf die in diesen Zeugnissen zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft zur Erörterung 

der Schuldfrage konnten Visser't Hooft und A. Freudenberg Bezug nehmen, als 

sie daran gingen, eine „persönliche Begegnung" von Vertretern des ÖRK mit der 

Leitung der deutschen Kirche vorzubereiten. Aus Holland war Ende Juni der Vor

schlag gekommen, eine Delegation des ÖRK nach Deutschland zu schicken, u m 

die Leitung der evangelischen Kirche zu einem Gespräch aufzusuchen. Diese Dele

gation sollte aus Vertretern der Kirchen der ehemals von deutschen Truppen 

besetzten Gebiete bestehen. Pastor Marc Boegner von Frankreich und Bischof 

Berggrav von Norwegen hatten diesem Plan zugestimmt50. 

Entsprechend dieser Vorbereitung schrieb Visser't Hooft in einem Brief an 

0 . Dibelius, Bischof in Berlin: „Sie dürfen . . . darauf rechnen, daß wir von uns 

aus alles tun werden, u m die Gemeinschaft wieder aufzunehmen. Ich brauche 

Ihnen wohl nicht zu sagen, daß dabei noch gewichtige innere Schwierigkeiten zu 

überwinden sind, besonders bei den Kirchen, die so tief gelitten haben unter der 

deutschen Besetzung. Es würde darüber ein brüderliches Gespräch nötig sein. 

Dieses Gespräch würde aber sehr viel leichter sein, wenn die Bekennende Kirche 

Deutschlands sehr offen spricht - nicht nu r über die Missetat der Nazis, sondern 

auch besonders über die Unterlassungssünden des deutschen Volkes, einschließlich 

der Kirche. Die Christen anderer Länder möchten gerade nicht als Pharisäer da

stehen. Aber sie möchten so gern, daß offen gesagt wird, wie das so ganz eindring

lich in Bonhoeffers Gedicht51 gesagt ist, daß das deutsche Volk und auch die Kirche 

48 AÖR., Box Kirchenkampf, Englischer Brief vom 16. 6. 45, Kopie. 
49 KJB, 1945-48, S. 126. 
50 AÖR., Box 284 (43), File: Stuttgart Declaration, W. A. Visser't Hooft, Report on the 

visit of a delegation from the World Council of Churches to Germany, Geneva, October 23rd, 
1945, S. 1. 

51 Mündliche Auskunft Visser't Hoofts an den Verfasser vom 7. 10. 1970: Bei diesem Ge
dicht D. Bonhoeffers handelt es sich u m die „Nächtlichen Stimmen in Tegel", in denen es 
u .a . heißt : 

„Leidensscheu und arm an Taten 
haben wir Dich vor den Menschen verraten. 
Wir sahen die Lüge ihr Haupt erheben 
und haben der Wahrhei t nicht Ehre gegeben. 
Brüder sahn wir in größter Not 
und fürchteten nur den eigenen Tod. 
Wir treten vor Dich als Männer, 
als unsrer Sünde Bekenner." 

Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Neuausgabe, München 1970, S. 387. 
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nicht offen und auch laut genug gesprochen haben. "52 Mehr konnte zur Vorberei

tung der „persönlichen Begegnung" nicht getan werden. Alles kam nun auf den 

Verlauf des Gesprächs selber an. 

Die Aussprache 

Der ÖRK erschien zu dem entscheidenden Gespräch mit einer repräsentativen 

Delegation. Ihr gehörten an: Samuel McCrea Cavert, Generalsekretär des Nord

amerikanischen Kirchenbundes, Bischof George Bell von Chichester/England, 

Alphons Koechlin, Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, 

Hendrik Kraemer aus Holland, Pierre Maury aus Frankreich, S. C. Michelfelder, 

Vertreter der amerikanischen lutherischen Kirchen beim ÖRK in Genf und 

W. A. Visser't Hooft. Der als Vertreter für Bischof Berggrav von Norwegen vor

gesehene Pfarrer Reidar Hauge konnte wegen fehlender Verkehrsverbindungen 

nicht teilnehmen53. 

Die Ankunft einer solchen Delegation ausländischer Kirchenführer in Stuttgart 

und die Tatsache, daß diese mit deutschen Kirchenführern zu Gesprächen zusam

mentrafen, konnten der Öffentlichkeit nicht verborgen bleiben. Presse und Rund

funk nahmen davon Notiz und maßen dem Ereignis „politische" Bedeutung bei. 

Man wird diese Charakterisierung nicht bestreiten können, wenn man mit dem 

Begriff „politisch" ganz allgemein alles das meint, was das Leben in der Polis 

betrifft. In der Gemeinschaft der Menschen, der Bürgergemeinde, lebt die Christen

gemeinde, sie und die Bürgergemeinde lassen sich wohl unterscheiden, aber nicht 

scheiden. Dieser „politischen" Bedeutung des kirchlichen Handelns entsprach die 

Umsicht, mit der man auf Seiten des ÖRK zu Werke ging. Bezeichnend dafür war 

folgende Episode. Zu Ehren der deutschen und ausländischen Kirchenführer gab 

der amerikanische Gouverneur von Württemberg am Nachmittag des 18. Oktober 

einen Empfang. Zur anschließenden ersten gemeinsamen Sitzung des Rates der 

EKD und der ökumenischen Delegation hatten sich auch von der Besatzungs

macht einige der Offiziere für „religiöse Angelegenheiten" eingefunden. Sie wur

den höflich gebeten, den Sitzungsraum zu verlassen und wie Visser't Hooft schrieb: 

„. . . (they) graciously consented to leave the Council and the delegation to meet 

without the presence of uniforms "54. Die deutschen Vertreter des Rates sollten sich 

frei fühlen von jeglicher Bevormundung durch die staatlichen Machthaber, begeg-

5 2 AÖR, General Secretariat, Correspondence file O. Dibelius. Brief vom 25. 7. 1945. Der 
Brief wurde durch Stewart Herman persönlich an O. Dibelius überbracht. 

53 Vgl. zum Verlauf den bereits in Fußnote 50 zitierten Report Visser't Hoofts. Außerdem 
hat A. Koechlin Ende Oktober 1945 einen ausführlichen Bericht „Ökumenische Mission nach 
Deutschland vom 15 . -21 . Oktober 1945" verfaßt. Abgedruckt in A. Lindt (Hrsg.), George 
Bell-Alphons Koechlin, Briefwechsel 1933-54, Zürich 1969, S. 425-440 (im folgenden abgek.: 
Koechlin Bericht). Ein Bericht von deutscher Seite ist enthalten im KJB 1945-48, S. 19-29. 

54 AÖR, Visser't Hooft Report, S. 4. 
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neten sich doch die Männer der Delegation und des Rates als christliche Brüder, 

d .h. auf gleicher Ebene. Auch das letztere war ein Faktum von nicht zu unter

schätzender „politischer" Bedeutung im oben angedeuteten Sinne. 

Die Delegation des ÖRK kam mit einem doppelten Auftrag. Einmal sollte sie 

mit den Führern der EKD eine „offene Aussprache" führen, u m die „einer Ge

meinschaft entgegenstehenden Hindernisse zu beseitigen". Und zweitens sollte 

sie, wenn möglich, „die Wiederaufnahme voller ökumenischer Beziehungen er

reichen". In einer Vorbesprechung der Delegation hatten sich deren Mitglieder 

über folgendes Vorgehen geeinigt: „It was agreed that in order to make relations 

of full confidence between the German Church and the other churches possible, 

it would be necessary to have some expression from the German Church as to its 

attitude toward the acts which had been committed in the name of the German 

nation. On the other hand it was also agreed that it would be impossible to present 

this desire as a condition for that would mean that the declaration to be given by 

German church leaders would not have the character of t rue spontaneity, and it 

was, therefore, decided that the first approach would be to say that the delegation 

had come to re-establish fraternal relationships but that there were still obstacles 

to be removed. "55 

Aus den erwähnten ausführlichen Berichten über die ökumenische Aussprache 

in Stuttgart geht an keiner Stelle hervor, daß das Anliegen der Delegation des 

ÖRK Verständnislosigkeit auf deutscher Seite begegnete. Die einzige Schwierig

keit, die es zu überwinden gab, war technischer Natur. Wegen der mangelhaften 

Postverbindung hatte Landesbischof W u r m nicht rechtzeitig vom Eintreffen der 

Delegationen erfahren. So war er „von dem Eintreffen der ökumenischen Delega

tion völlig überrascht. . . . Er erklärte sich aber sofort bereit, das Programm der 

Tagung umzustellen und für die ökumenische Erörterung, u m deretwillen wir 

gekommen seien, Raum zu schaffen. Auch die übrigen Mitglieder des Rates waren 

nach der ersten Überraschung dazu durchaus bereit."56 

Gerade die Art und Weise, in der diese technische Schwierigkeit überwunden 

wurde, zeigt, wie groß das Verständnis für das Anliegen der ökumenischen Dele

gation und wie stark auf deutscher Seite der Wunsch nach einer offenen Aus

sprache war. Sie fand am Nachmittag des 18. Oktober statt. Bischof W u r m eröff

nete sie mi t einem Grußwort an die Delegation des ÖRK: „Auch die deutschen 

Kirchen haben den Augenblick der offenen Aussprache ersehnt. Die Lage unter 

der ' Besatzungsbehörde ist trotz Wohlwollen gegenüber der Kirche eine schwere. 

Die Anwendung der alliierten Grundsätze ist nicht die erhoffte und bewirkt Er

bitterung und erschwert die Buße. Das Wort der Kirche findet nicht mehr in 

gleicher Weise Aufnahme wie in der ersten Zeit . . . Was kann geschehen, daß 

die große Stunde der Rechristianisierung nicht verloren geht? . . . Helfen Sie uns, 

daß] dieser Weg uns offen bleibe. "57 Auf die Begrüßung antwortete Visser't Hooft 

55 Ebenda, S. 3. 
56 Koechlin Bericht, S. 428 f. 
57 Ebenda, S. 429 f. 
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im Namen der gesamten Delegation. Er dankte für das Zeugnis der Bekennenden 

Kirche, wobei er besonders Dietrich Bonhoeffer erwähnte: „Der deutsche Kirchen

kampf hatte eine große Bedeutung für alle Kirchen. Der Aufruf, der von ihm aus

ging, muß bleiben. Wir sind dankbar dafür. Auch die Ökumene soll bekennende 

Kirche werden." Auf Wurms Bitte u m Hilfe eingehend fuhr er fort: „Wir möch

ten helfen zur Rechristianisierung . . . Es bleiben aber offene Fragen, die wir im 

Blick auf unsere Kirchen stellen müssen. Es soll nicht wieder jahrelang zu langen 

Diskussionen auf Grund unklarer Voraussetzungen kommen. Auf das letzte Wort 

Bischof Wurms sage ich: Helfen Sie uns, daß wir Ihnen helfen können, die Hüt te 

Davids aufzubauen, damit die Heiden, die dem Herrn gehören, ihn finden kön

nen." 5 8 

W. Petersmann zitiert diesen letzten Satz Visser't Hoofts in der verkürzten Form 

„Helfen Sie uns, daß wir helfen können"69, und erweckt dadurch den Eindruck, 

man habe sich über die ökumenische materielle Wiederaufbauhilfe unterhalten. 

In Wirklichkeit stand ein anderer Wiederaufbau zur Debatte. Wie die Erwähnung 

der „Hütte Davids", d.h. der Kirche, deutlich macht, ging es hier in erster Linie 

u m eine Bereinigung der Schuldfrage innerhalb der weltweiten Gemeinschaft der 

Christen mi t dem einen Ziel: auf der Ebene der Una Sancta sollten die zerstörten 

Verbindungen wieder aufgebaut werden. Daß Visser't Hooft richtig verstanden 

worden war, ging aus der Antwort H. Asmussens hervor: „Es geht heute u m eine 

Bereinigung zwischen Gott und uns. Wir Deutsche müssen reden ohne den Ge

danken an die Wirkung unserer Worte auf unser Volk . . . Wir stehen zur Sünde 

unseres Volkes an Polen, Dänen, Franzosen usw. Es ist gefährlich für uns, so zu 

reden. Daheim und draußen mag es Mißdeutungen ausgesetzt sein. Vor Gott kön

nen wir aber nicht anders reden."60 H. Asmussen wurde von Martin Niemöller 

und W. Niesei unterstützt, wobei W. Niesei betonte: „Es geht uns nicht u m ein 

allgemeines Schuldbekenntnis, das leicht abzulegen wäre, sondern u m ein Bekennt

nis unserer konkreten Schuld."61 An dieses Wort anknüpfend sagte A. Koechlin/ 

Schweiz, der genau wie H. Kraemer/Holland die eben gehörten persönlichen Be

kenntnisse begrüßt hat te : „Die Frage aber bleibt, ob es sich dabei u m persönliche 

Äußerungen handelt oder u m die einheitliche Auffassung des Rates der Evangeli

schen Kirche und ob das das Wort sein wird, das auch an die deutschen Kirchen 

gerichtet ist . . . "62 Um auf diese Frage eine klare Antwort zu geben, beantragte 

H. Asmussen, der Rat der EKD solle in seiner Abendsitzung über eine solche 

gemeinsame Erklärung des Rates beraten und beschließen. Dieser Antrag wurde 

von den Ratsmitgliedern angenommen. Die gemeinsame Sitzung schloß mit einem 

Bericht über die allgemeine politische und kirchliche Lage im Osten Deutsch

lands. 

58 Ebenda, S. 430. 
59 W. Petersmann in Dokumentation Epd 50/70, S. 41 . 
60 Koechlin Bericht, S. 430. 
61 Ebenda. 
62 Ebenda, S. 431. 
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Am Abend des 18. Oktober trat der Rat der EKD in geschlossener Sitzung zu

sammen, u m über die von H. Asmussen vorgeschlagene Erklärung zu beraten. 

Zwei Entwürfe lagen ihm vor. Der eine stammte von H. Asmussen, der andere 

von O. Dibelius. Der Entwurf von Dibelius zeichnete sich durch Klarheit der 

Gedankenführung und knappe Formulierungen aus. Nachdem man aus dem Ent

wurf von H. Asmussen die Anregung zu dem Satz: „Mit großem Schmerz sagen 

wir: Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht wor

den" aufgenommen und diesen nach dem Einleitungssatz eingefügt hatte, wurde 

der Entwurf von 0 . Dibelius einstimmig angenommen63. Über die Beratungen 

selber sagte W u r m am nächsten Tage, man habe nur die eine Sorge gehabt, daß 

dieses Wort zur Schuld mißverstanden und in falscher Weise gebraucht werden 

könne. Daraufhin erklärte Visser't Hooft in der zweiten gemeinsamen Sitzung am 

Morgen des 19. Oktober: „It was now the responsibility of the other churches and 

the World Council to make sure the declaration would not be abused. "64 

Nachdem die Stuttgarter Schulderklärung von allen anwesenden Mitgliedern des 

Rates unterzeichnet worden war, wurde sie von H. Asmussen verlesen. Asmussen 

schloß mit den Worten: „Wir sagen Ihnen dieses Wort, wie wir es Gott sagen. "65 

I m Anschluß daran teilte er mit, daß auf der Februartagung des Vorläufigen Aus

schusses des ÖRK Bischof W u r m und Martin Niemöller die EKD vertreten würden. 

Damit hatte das Ende 1938 ergangene Einladungsschreiben, dem ÖRK beizutreten, 

schließlich seine entsprechende Antwort gefunden66. 

Das Echo im Ausland 

Wie wurde das Stuttgarter Schuldbekenntnis von den Kirchen des Auslands 

aufgenommen? Wurde es so verstanden, wie es gemeint war? 

Von Stuttgart aus fuhren Pierre Maury und Visser't Hooft geradeswegs zur 

sechsten allgemeinen Versammlung des französischen Protestantismus, die vom 

23. bis 29. Oktober in Nimes tagte. Sie brachten den Text der Stuttgarter Erklärung 

mit. In ihrer Antwort stellten die Vertreter der französischen protestantischen 

Kirchen fest, sie nähmen „vor Gott und in Demut Kenntnis" von dieser Erklärung 

und freuten sich „festzustellen, daß auf diese Weise die Wiederaufnahme der 

normalen Beziehungen der Kirchen Deutschlands mi t den anderen Kirchen wieder 

ermöglicht wird . . . auf der Grundlage eines gemeinsamen Glaubens "67. Die Kirche 

6 3 Dazu die Entwürfe mit den handschriftlichen Korrekturen im Landeskirchlichen Archiv 
Nürnberg (LKAN) Meiser Nachlaß 121. 

6 4 AÖR, Visser't Hooft Report, S. 10. 
65 Koechlin Bericht, S. 432. 
66 Die damalige Reichskirche hatte 1938 das Schreiben des ÖRK nicht beantwortet. Die 

Bekennende Kirche hatte wegen staatlicher Behinderung nicht antworten können. Nun konn
ten schließlich doch zwei namhafte Vertreter der Bekennenden Kirche in Deutschland die 
EKD im ÖRK vertreten. 

67 KJB 1945-48, S. 59 f. 
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eines anderen besetzten Landes, die Generalsynode der Niederländischen Refor

mierten Kirche, sprach in einer am 9. März 1946 angenommenen Botschaft an die 

EKD ihren Dank für das Stuttgarter Schuldbekenntnis aus. Vom Kampf der eige

nen Kirche gegen den Nationalsozialismus sagte sie: „Aufrichtig bekennen wir vor 

Gott und der Welt, daß wir in diesem Kampf nicht treu, leidenswillig und tapfer 

genug gewesen sind. Aber wir danken ihm für seine Gnade, daß er uns den eigent

lichen Sinn des Bekennertums wieder neu erschlossen hat. Es ist uns eine freudige 

Pflicht der Dankbarkeit auszusprechen, daß die Bekennende Kirche in Deutschland 

in einer entscheidungsschweren Zeit als ein Werkzeug Gottes dazu gedient hat, 

unsere Augen für diesen tieferen Sinn wiederzuöffnen. "68 Das Schuldbekenntnis 

von Stuttgart löste also ein holländisches Schuldbekenntnis aus, wobei die ent

scheidende Rolle, die der Kampf der Bekennenden Kirche in Deutschland für die 

hier vollzogene Versöhnung gespielt hat, nicht gering eingeschätzt werden darf. 

Aus den Kirchen ehemaliger Gegnerländer kam ebenfalls ein Echo. Der Exekutiv

ausschuß des Nordamerikanischen Kirchenbundes erklärte am 15. Januar 1946: 

„Wir nehmen die Botschaft von unseren deutschen Mitchristen sowohl mit Demut, 

wie mit Dankbarkeit auf. Ihre Anerkennung ihres Anteils der Verantwortung 

für den Weg ihres Volkes in der Vergangenheit erweckt in uns in keiner Weise 

eine Art von Selbstgerechtigkeit. Wir bekennen mit Reue unser eigenes Ver

sagen, als Volk unseren vollen Anteil an der Aufgabe, eine internationale Ord

nung der Gerechtigkeit aufzubauen, zu übernehmen. "69 Aus Großbritannien ant

wortete am 13. Februar 1946 der Erzbischof von Canterbury als Oberhaupt der 

Church of England auf das Stuttgarter Bekenntnis. In einem an Bischof W u r m 

gerichteten Brief sprach er seine „hohe Wertschätzung des daraus sprechenden 

unerschrockenen christlichen Geistes " aus und erklärte: „Alle haben wir gesündigt 

und versäumt, Gott die Ehre zu geben." Sein Mitbischof, George Bell von Chi-

chester, wurde in einem offenen Brief an seine Freunde in der EKD deutlicher, als 

er erklärte: „Die Gerechtigkeit und der Glaube an Gott und die Hoffnung auf die 

Zukunft erfordern, daß wir Nicht-Deutschen in dieser gemeinsamen Katastrophe 

ebenfalls unsere eigene Schuld bekennen." Als solche Schuld nannte er die Zu

schauerhaltung und Passivität der Engländer gegenüber der Machterweiterung des 

„nationalsozialistischen Systems . . . über das Leben in Deutschland" und gegen

über dem „Aufstieg Adolf Hitlers". Diese beiden Stellungnahmen kamen aus dem 

Lande, in dem der Vorläufige Ausschuß des ÖRK bei seiner Sitzung im April 1945 

in London hatte hören müssen, daß englische Christen nicht bereit und in der 

Lage seien, überhaupt von Schuld zu sprechen. 

Zusammenfassend wird man sagen dürfen, daß das Stuttgarter Schuldbekenntnis 

des Rates der EKD in den Kirchen der Ökumene verstanden worden ist. Die Ant

worten, die es ausgelöst hat, sind frei von pharisäerhafter Überheblichkeit und 

Selbstgerechtigkeit und geben nirgends Anlaß, von Mißverständnis oder Mißbrauch 

68 KJB 1945-48, S. 65 f. 
69 Ebenda, S. 61. Die beiden folgenden Zitate ebenda, S. 62f. 
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zu sprechen. Freilich war diese positive Aufnahme nicht gleichbedeutend mit einer 

unkritischen Aufnahme. Die Generalsynode der Niederländischen Reformierten 

Kirche sprach offen die Frage aus, die viele Christen im Ausland, besonders solche 

in den ehemals besetzten Gebieten, die Deutsche und Deutschland kannten, be

wegte : man sei sich nicht ganz klar darüber, „ob das deutsche Kirchenvolk als 

Ganzes sich hinter diese Erklärung stellen würde . . ."70. Ganz ähnlich schrieb 

Visser't Hooft an H. Asmussen: „Man fragt mich überall, ob die Kirche in Deutsch

land dahinter steht. Ich antworte, daß die Leitung der Kirche alles tun wird, 

damit die ganze Kirche dahinter stehen wird."7 1 

Damit war die wichtige Frage nach der Rezeption des Stuttgarter Schuld

bekenntnisses durch das Kirchenvolk der EKD gestellt. Eine Antwort auf diese 

Frage mußte das Gewicht des Wortes von Stuttgart beeinflussen. 

Die Aufnahme der Stuttgarter Schulderklärung in Deutschland 

Die Stuttgarter Schulderklärung des Rates der EKD wurde durch Tagespresse 

und Rundfunk verbreitet. Da dem Rat der EKD im Oktober 1945 noch kein 

eigenes Nachrichtenorgan zur Verfügung stand, erfuhren die meisten Landes

kirchen auf dem Wege über die Massenkommunikationsmittel von dieser Erklä

rung. Dabei wurde der Text von Journalisten oft mit Schlagzeilen, Einleitungen 

und Kommentaren versehen, die entstellend wirken mußten. So brachte z.B. der 

„Kieler Kurier" vom 27. Oktober 1945 die Erklärung unter der Überschrift: 

„Evangelische Kirche bekennt Deutschlands Kriegsschuld". Der Vorspann lautete: 

„Zum ersten Male haben führende Männer der deutschen evangelischen Kirche 

Deutschlands Kriegsschuld bekannt, von gemeinsamer Schuld für endlose Leiden 

gesprochen und von dem Mangel an mutigem Widerstand durch die Kirche gegen 

das NS-Regime."72 Präses Halfmann von der Kirchenleitung in Kiel schrieb darauf

hin sofort an die Kanzlei der EKD und nahm gegen die Erklärung Stellung, obwohl 

er zugeben mußte , daß ihm ein authentischer Text noch nicht vorliege: „Die 

Feinde haben das aufsteigende Wort der Buße uns in den Hals zurückgestoßen. 

Das ist vielleicht ihre schlimmste Tat. Wenn man aber jetzt unter Deutschen von 

Schuld redet, dann soll man bedenken, daß unser Volk sich im Zustand des Er

mordetwerdens befindet."73 Präses Halfmann gehörte der Bekennenden Kirche an. 

Er stand mit seiner Kritik in betont kirchlichen Kreisen nicht alleine. Auch der 

deutsche evangelische Missionsrat konnte sich nicht zu einer Unterstützung des 

Stuttgarter Schuldbekenntnisses entschließen. Auf seiner ersten Sitzung nach 

Kriegsende vom 14.-16. November 1945 in Hermannsburg waren als Vertreter 

des Internationalen Missionsrates in London zwei Engländer zugegen, die vor-

70 KJB 1945-48, S. 65. 
71 AKK, 2001, Visser't Hooft an H. Asmussen, 9. 11. 1945. 
72 AKK, Akte 035, Schuldfrage, Bd. I. 
73 AKK, ebenda, Präses Halfmann an Kanzlei der EKD, 28. 10. 45 
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schlugen, man möchte sich doch deutscherseits das Stuttgarter Schuldbekenntnis 

zu eigen machen. Die Mitglieder des deutschen Missionsrates sahen sich dazu nicht 

in der Lage. Sie nannten laut Bericht der englischen Partner folgende Gründe: 

„That declaration was made in an atmosphere of Christian fellowship as by one 

group of Christian brethren to another, in order to remove a spiritual obstacle to 

fellowship. But it was publicised by the radio in Germany and Britain under the 

heading ,German Church accepts War Guilt ' , as if it were a political act by men 

authorised to voice the feeling of the nation. This caused widespread indignation 

in Germany even among the strongest opponents of Nazism. . . . Consequently, 

although every member felt the Stuttgart Declaration to be true and could per-

sonally have signed it, they could not commit their societies to it."74 Die deutschen 

Mitglieder entwarfen daraufhin eine eigene „Botschaft", die sie gemeinsam unter

zeichneten und als „vertraulich" an den Internationalen Missionsrat weiterleite

ten. 

Diese beiden Beispiele können für viele andere stehen. Mißverständnisse und 

„nationalen Protest" gab es unter den sogenannten „treuen Gemeindegliedern" 

genauso wie unter den der Kirche Fernstehenden. Natürlich gab es auch Drohun

gen mit Kirchenaustritt. Sie kamen besonders aus dem norddeutschen Raum. Die 

Kritik an der Erklärung überwog bei weitem die Zustimmung. Sie stützte sich 

vor allem auf zwei Punkte : Die Frage nach der „Schuld der anderen" und die 

Forderung, die Kirche solle sich nicht zu politischen Fragen äußern. 

Die Ratsmitglieder setzten sich zur Wehr und verteidigten die Stuttgarter Er

klärung. Bischof W u r m erklärte: „Wir gehen unseren Weg und lassen uns durch 

Anfechtungen und Anfeindungen nicht irre machen."7 5 An vorderster Front in 

diesem Kampf standen vor allem H. Asmussen und Martin Niemöller. Visser't Hooft 

schrieb: „Vielleicht müssen wir dankbar sein, daß die Stuttgarter Erklärung nicht 

als Selbstverständlichkeit aufgenommen worden ist und daß jetzt für sie gekämpft 

werden muß. Denn damit wird sie erst recht bekräftigt."76 

Aus der Tatsache, daß besonders viele kritische Stimmen aus den norddeutschen 

lutherischen Landeskirchen stammten, hat man auf eine Frontenbildung nach 

konfessionellen Grenzlinien zwischen lutherischen und nichtlutherischen Landes

kirchen innerhalb der EKD schließen wollen. Dem steht entgegen, daß Landes

bischof Meiser als Führer der lutherischen Kirchen im Rat der Evangelisch-

Lutherischen Kirche Deutschlands sich ausdrücklich zu der Stuttgarter Erklärung 

bekannt hat. Auf der Tagung des Exekutivausschusses des Lutherischen Welt-

convents in Uppsala im Juli 1946 erklärte er gegenüber den Vertretern der aus

ländischen Kirchen: „Ihr könnt uns glauben, daß es uns mit unserem Stuttgarter 

Schuldbekenntnis tiefer Ernst war. Wir wollen es in keiner Weise abschwächen, 

74 AÖR, Box 284(43) Stuttgart Declaration, Statement by G. Phillips, December 17th, 
1945. 

75 AKK, Akte 046, Bd I, Erklärung in der Sitzung des Rates der EKD am 13. 12. 45. 
76 AKK, Akte 2001, Brief Visser't Hooft an H. Asmussen vom 27. 11. 45. 
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wir sagen es ein für allemal und hoffen, daß es nicht notwendig ist, es ständig zu 

wiederholen. Es war kein taktisches Manöver unsererseits, sondern war gedacht 

als ein ernster Ausdruck dessen, was uns bewegte."77 

Man wird also festhalten müssen, daß die Frontenbildung im Kampf u m das 

Stuttgarter Schuldbekenntnis zum Teil quer durch die alten Konfessionsbereiche 

hindurch verläuft. Es haben sowohl lutherische Bischöfe78 als auch reformierte79 

und unierte80 landeskirchliche Synoden das Bekenntnis rezipiert und entsprechende 

Stellungnahmen abgegeben. Trotzdem muß man feststellen, daß der Kreis der

jenigen, die sich das Stuttgarter Schuldbekenntnis ausdrücklich zu eigen gemacht 

haben, klein ist. Eine Aufzeichnung H. Asmussens von 1946 nennt vier Landes

kirchen, eine Kreissynode, eine Studentengemeinde, den Bruderrat der BK (ge

meint ist der Reichsbruderrat) und die kirchliche theologische Sozietät Würt tem

berg, die es rezipiert haben81. Das bestätigt die Beobachtung, die man auch im 

Kirchenkampf in den Jahren von 1934-1945 machen konnte: Wirklich gekämpft 

und Widerstand geleistet gegen die Eingriffe des NS-Regimes in den kirchlichen 

Bereich hat nur ein kleiner Teil der deutschen evangelischen Kirche. Dieser Teil, 

der sich als Bekennende Kirche bezeichnete, war eine Minderheit und blieb es -

auch nach 1945. 

Wenngleich sich also der Vorgang der Rezeption nach dem Oktober 1945 nu r 

langsam und zögernd vollzogen hat und in manchen Landeskirchen und Gemein

den bis heute nicht durchgeführt worden ist, so wird man doch sagen können, 

daß die heftigen Auseinandersetzungen u m das Stuttgarter Schuldbekenntnis an 

manchen Stellen dazu beigetragen haben, die Besinnung auf die politische Ver

antwortung der Kirche zu fördern. Zwei Dinge sind dabei deutlich geworden. 

Erstens, die Kirche hat notwendigerweise eine politische Verantwortung. Durch 

ihre Glieder steht sie im Leben der Polis, und was die Kirche sagt und tut , hat 

77 LKAN, Meiser Nachlaß, 187, Protokoll des Exekutivkomitees des Lutherischen Welt-
convents, 24.-26. 7. 1946. Eine weitere lutherische Stellungnahme - wenngleich jüngeren 
Datums - die eine ähnliche Linie vertritt, ist enthalten in dem Satz von H. Schnell, Präsident 
des lutherischen Kirchenamtes, in einem Brief vom 26. Oktober 1970 an Eugene C. Blake, 
Generalsekretär des ÖRK in Genf zum Antirassismusprogramm des ÖRK: „Wir möchten 
aber jetzt auf zwei für den gesamten deutschen Protestantismus wichtige Erklärungen hin
weisen, denen wir uns verpflichtet wissen: die theologische Erklärung von Barmen 1934 und 
das Stuttgarter Schuldbekenntnis. In den beiden Erklärungen wird nach unserer Ansicht in 
beispielhafter Weise der politische Auftrag der Kirche wahrgenommen und werden auch die 
Grenzen markiert, die eine Unterscheidung der Kirche von säkularen politischen oder staat
lichen Machtinstrumenten ermöglichen." Zitiert nach „Zur Sache, kirchliche Aspekte heute" , 
Heft 6, Christian Walther, Rassismus, Berlin 1971, S. 100 f. 

78 Landesbischof Meiser von Bayern und Landesbischof Wurm von Württemberg. 
79 Evangelisch-reformierte Landeskirche Hannover. 
80 Bekenntnissynode der Evangelischen Landeskirche Nassau-Hessen, Juli 1946. Vgl. KJB 

1945/48, S. 45 f. 
8 1 AKA, Akte 035, Schuldfrage Bd 2. Die vier Landeskirchen sind: Evangel. Landeskirche 

Baden, Evang.-reformierte Landeskirche Hannover, Westfälische Provinzialsynode, Rheini
sche Provinzialsynode, ferner die Bochumer Kreissynode und die Studentengemeinde der Pfalz. 
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seine Auswirkungen auf das Leben dieser Gesellschaft. Ihre politische Verantwor

tung für diese Gesellschaft besteht u. a. darin, daß sie zu sozialer Ungerechtigkeit, 

Ausbeutung, Unterdrückung der freien Meinungsäußerung, politischer Verfüh

rung und Lüge nicht schweigen darf. Diese ihre politische Verantwortung nimmt 

die Kirche durch ihre Verkündung wahr. Damit - und das ist das Zweite - sind 

die Grenzen ihrer politischen Verantwortung angedeutet. Die Verkündigung der 

Kirche geht in aller Öffentlichkeit an ihre Glieder. Wer ihre Warnung vor Sünde 

und Unrecht nicht hören will, richtet sich selbst. Nicht die Kirche richtet, denn sie 

übt einen Dienst — eine politische Diakonie, wie man gesagt hat —, keine Herr

schaft aus. Wird das Wort der Kirche, also z.B. das Stuttgarter Schuldbekenntnis, 

das u. a. auch vor dem „Geist der Gewalt und der Vergeltung, der heute von neuem 

mächtig werden will"82, warnt, von denen, die die Herrschaft in der Gesellschaft 

ausüben, nicht angenommen, so ist damit die politische Verantwortung der Kirche 

nicht beendet. Es bleibt ihr vielmehr auch jetzt noch politische Verantwortung, 

indem sie nun die Ordnung der äußeren Gerechtigkeit, die in der Gesellschaft, der 

Polis oder mit Karl Barth anders ausgedrückt, der Bürgergemeinde, nicht vorhan

den ist, wenigstens unter ihren eigenen Gliedern, d.h. in der Christengemeinde 

herstellt und bewahrt und so den Herrschenden durch ihr Beispiel auf ihre Weise 

dient. 

Man wird vom Stuttgarter Schuldbekenntnis sagen dürfen, daß die weltweite 

Christengemeinde, wie sie sich damals im Ökumenischen Rat der Kirchen mani

festierte, genau dies getan hat. I m Gegensatz zur Zeit nach dem Ersten Weltkrieg 

hat sie wenigstens unter ihren Gliedern den Geist der Vergeltung energisch be

kämpft und in ihrer ökumenischen Gemeinschaft die äußere Ordnung einer über

nationalen Gemeinschaft hergestellt. Diese äußere Ordnung einer übernationalen 

Gemeinschaft unter den Gliedern der Una Sancta trat sichtbar drei Jahre später 

mit der offiziellen Gründung des ÖRK auf seiner ersten Vollversammlung 1948 

in Amsterdam in Erscheinung. An ihr nahm die EKD mit einer starken Delegation 

als vollberechtigtes Mitglied teil. Zu den Grundlagen dieser übernationalen Ge

meinschaft der ökumenischen Christenheit gehörte das Stuttgarter Schuldbekennt

nis. In diesem seinem ökumenischen Aspekt liegt seine vornehmste Bedeutung. 

82 Vgl. Koechlin Bericht, S. 431. Der Text im KJB 1945-48, S. 26 f. ist insofern nicht ganz 
richtig, als er an Stelle des Wortes Gewalt „Macht" stehen hat. Im Entwurf Dibelius' stand 
ursprünglich „Macht". Dieses Wort wurde aber vor der letzten Abstimmung im Rat der 
EKD durch das Wort „Gewalt" ersetzt. Vgl. LKAN, Meiser Nachlaß 121, handschriftliche 
Korrektur. 


